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Entscheidung und Auszahlung 

§ 7. (1) Die IEF-Service GmbH ist bei der Beurteilung des Vorliegens eines gesicherten Anspruches 
an die hierüber ergangenen gerichtlichen Entscheidungen gebunden, die gegenüber dem Antragsteller 
rechtskräftig geworden sind. Diese Bindung tritt nicht ein, wenn der gerichtlichen Entscheidung kein 
streitiges Verfahren vorangegangen ist oder ein Anerkenntnisurteil gefällt wurde, sofern diese 
Gerichtsentscheidung vor weniger als sechs Monaten vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder vor 
Erlassung eines nach § 1 Abs. 1 gleichzuhaltenden Gerichtsbeschlusses rechtskräftig geworden ist. 
Soweit der dritte Satz des § 6 Abs. 5 anzuwenden ist, hat die IEF-Service GmbH dem Antrag ohne 
weitere Prüfung insoweit stattzugeben, als nach dem übersendeten Auszug (Abschrift) des 
Anmeldungsverzeichnisses der gesicherte Anspruch im Insolvenzverfahren festgestellt ist, es sei denn, 
daß die gerichtliche Feststellung auf einer nicht bindenden gerichtlichen Entscheidung im Sinne des 
zweiten Satzes beruht. Im übrigen sind die §§ 45 bis 55 AVG anzuwenden. Zur Ermittlung des 
Nettoanspruches nach § 3 Abs. 1 erster Satz ist die IEF-Service GmbH berechtigt, einen Steuerberater 
heranzuziehen, wenn hiezu der Arbeitgeber nach § 6 Abs. 4 nicht in der Lage ist. Durch den 
fristgerechten Antrag (§ 6 Abs. 1) werden Verjährungs- und Verfallfristen unterbrochen. 

(1a) Durch die Übermittlung einer Scheinunternehmerverdachtsmeldung nach § 8 Abs. 4 des 
Sozialbetrugsbekämpfungsgesetzes (SBBG), BGBl. I Nr. 113/2015, an die IEF-Service GmbH wird das 
Verfahren über die Zuerkennung von Insolvenz-Entgelt gegenüber den in dieser Verdachtsmeldung 
namentlich angeführten Antragstellerinnen und Antragstellern bis zur Klärung des Sachverhaltes 
ausgesetzt. 

(2) Die IEF-Service GmbH hat über Anträge auf Insolvenz-Entgelt mit schriftlichem Bescheid 
abzusprechen. Sie hat über die abzuweisenden und die zuzuerkennenden Ansprüche gesonderte 
Bescheide zu erlassen. Hiebei sind die zuzuerkennenden Einzelbeträge kaufmännisch auf volle 
Eurobeträge zu runden. 
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(3) Ausfertigungen, die im Wege elektronischer Datenverarbeitungsanlagen oder in einem ähnlichen 
Verfahren hergestellt werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch einer Beglaubigung. 

(4) Die IEF-Service GmbH hat Ausfertigungen der Bescheide, tunlichst gesammelt, dem Arbeitgeber 
(ehemaligen Arbeitgeber), im Fall der Anhängigkeit eines Insolvenzverfahrens jedoch dem zuständigen 
Verwalter zuzustellen. Nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten können die Bescheide auch 
telegrafisch, fernschriftlich, mit Telefax, im Weg automationsunterstützter Datenübertragung oder in 
jeder anderen technisch möglichen Weise zugestellt werden. 

(5) Zahlungen sind dem Anspruchsberechtigten, sofern er handlungsunfähig ist, seinem gesetzlichen 
Vertreter, auf postalischem Weg zu leisten. Auf Antrag des Anspruchsberechtigten sind Zahlungen auf 
ein von ihm oder seinem ausgewiesenen bevollmächtigten Vertreter im Antrag angegebenes Scheckkonto 
der Österreichischen Postsparkasse oder auf ein Girokonto bei einem anderen inländischen Kreditinstitut 
oder einer Postsparkasse oder eines Kreditinstitutes eines anderen Staates, in dem der Euro gesetzliches 
Zahlungsmittel ist, zu überweisen. 

(6) Im Falle der Pfändung, Verpfändung oder Übertragung der gesicherten Ansprüche sind die 
entsprechenden Teilbeträge des Insolvenz-Entgelts dem Berechtigten zu zahlen, sofern die 
diesbezüglichen Urkunden oder gerichtlichen Entscheidungen der IEF-Service GmbH vor der Erlassung 
des Bescheides vorgelegt werden. § 8 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwenden. 

(6a) Trotz der Voraussetzungen des Abs. 6 ist die Pfändung, Verpfändung oder Übertragung 
gegenüber dem Insolvenz-Entgelt-Fonds rechtsunwirksam und daher die Auszahlung an den 
Anspruchsberechtigten vorzunehmen, wenn gesicherte Ansprüche (§ 1 Abs. 2) für den Gläubiger oder 
Zessionar erkennbar zur Vorfinanzierung des Entgelts für vor dem Stichtag (§ 3 Abs. 1) liegende 
Ansprüche gepfändet, verpfändet oder übertragen worden sind, es sei denn, daß diese Vorfinanzierung 
nach einem Reorganisationsplan oder mit Zustimmung des Reorganisationsprüfers im Sinne des 
Unternehmensreorganisationsgesetzes, BGBl. I Nr. 106/1997, erfolgt. Stellt das Gericht das 
Reorganisationsverfahren wegen Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung ein, so sind nach dem 
Einstellungsbeschluß fällig werdende Ansprüche an den Anspruchsberechtigten auszuzahlen. 

(7) Ist unter Bedachtnahme auf § 1 Abs. 3 Z 1 der Anspruchsberechtigte aufgrund eines Urteiles 
nach der Insolvenzordnung oder der §§ 438 ff EO verpflichtet, erhaltene Zahlungen für Ansprüche aus 
dem Arbeitsverhältnis (freien Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) zurückzuerstatten, so geht diese 
Verpflichtung mit der rechtzeitigen Beantragung (§ 6 Abs. 1) auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds über. 
Diese Verpflichtung besteht auch dann, wenn der Anspruchsberechtigte aufgrund einer nachweislich ihm 
zugegangenen schriftlichen Aufforderung solche Zahlungen für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
(freien Dienstverhältnis, Auftragsverhältnis) zurückzuerstatten hat. 

(8) Insolvenz-Entgelt für Pensionskassenbeiträge oder für Prämien in eine betriebliche 
Kollektivversicherung, die den Arbeitnehmern als Teil des laufenden Entgelts bis zur Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses oder im Rahmen der Kündigungsentschädigung, Ersatzleistung für Urlaubsentgelt 
(Urlaubsabfindung, Urlaubsentschädigung) oder der Sonderzahlungen gebühren, ist in die Pensionskasse 
oder das Versicherungsunternehmen einzuzahlen. 

Anmerkung 

EG: Art. 1, BGBl. I Nr. 8/2005 
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Urlaubsabfindung 
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